
Auftrag 
vom

Kunden- 
name

Rechnungs-
kontonummer

FOR 60002154 / 1225

2 Unterschrift

Datum	     Unterschrift ggf. Firmenstempel
7

VF-Festnetz-
Kunden-Nr.

Verpflichtungserklärung Eigentümerdaten
Blatt ___ von ___

E-Mail-Adresse

Firma

Firmenname bzw. Name Vorname

Straße Nr.

PLZ Ort

Zwischen 
Kunde/Kundin (nachfolgend Kunde genannt): Der Kunde ist verpflichtet, die notwendige Zustimmung zur Weitergabe sei-

ner Kontaktdaten vom Grundstückseigentümer einzuholen, damit es Vodafone 
gestattet ist, diese an den Fiber-To-The-Home-Ausbaupartner zu übermitteln. Der 
Grundstückseigentümer wird von dem Fiber-To-The-Home-Ausbaupartner kon-
taktiert, um die Zustimmung für das Verlegen und die Nutzung von Glasfaser auf 
dessen Grundstück und in den darauf befindlichen Gebäuden zu geben. Vodafone 
behält sich vor, den Vertrag mit dem Kunden ohne Einhaltung einer Frist zu kündi-
gen, wenn der Grundstückseigentümer die notwendige Zustimmung nicht erteilt. 
Insbesondere übernimmt Vodafone keine Haftung für Schäden des Kunden, die durch 
eine fehlende Zustimmung entstehen. Vodafone speichert und verwendet die Daten 
des Grundstückeigentümers nur zweckbezogen und nicht länger als für die Abwicklung 
des Auftrags erforderlich.

und der
Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf
(Im folgenden Netzbetreiber genannt)

Die Verpflichtungserklärung betrifft den folgenden Standort, an denen der Kunde nicht 
Eigentümer/in des Grundstückes / Gebäudes ist:

1 Verpflichtungserklärung Eigentümerdaten

Straße Nr.

PLZ Ort

Standortadresse :

Rufnummer

Rufnummer

E-Mail-Adresse

Firma

Mobilfunknummer

Mobilfunknummer

Firmenname bzw. Name Vorname

Kontaktdaten des Gebäudeeigentümers:

VO-E-Mail-Adresse

VO-Tel-Nr.VO-Nummer

Für interne Zwecke

Vor- und Nachname (Bitte in Druckschrift)
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